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Nachtrag zum EEG 2017
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Ausschreibungsrunden erneuerbare Energien

Photovoltaik

Wind an Land



Steigende Preise bei Auktionierung: Gründe

• Privilegien für Bürgerenergiegesellschaften zurückgefahren

• Weniger Flächen für On-Shore-Wind und PV-
Freiflächenanlagen

• Langwierige Genehmigungsverfahren, Widerstände gegen 
Windparks (attitude – behaviour – gap)

• Liquidität im Markt sinkt
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• Ausbaupotenzial Biomasse 
weitgehend erschöpft

• Genehmigungsverfahren 
Anbindung Offshoreparks
zu lang

• Zubau Wind an Land 
eingebrochen

• PV mit wenigen 
Vollbenutzungsstunden

65 % EE bis 2030: 

Aber wie?
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Quelle: HHS/pixelio.de

Urteil des EuGH zum EEG 2012



EEG-Umlage keine unzulässige Beihilfe

Urt. v. 28.03.2019, Az. C-405/16 P

• Umlage und gewährte Rabatte keine aus staatlichen Mitteln 
gewährten Leistungen

• Geldströme fließen nicht durch staatliche Kassen

• Beanstandungen der EU-Kommission rechtswidrig

• Genehmigungsvorbehalte aus EEG und KWKG gestrichen
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Drittstromabgrenzung auf dem 
Betriebsgelände: Wer ist ein „Dritter“?
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Wer ist Letztverbraucher? 

• Jede natürliche oder juristische
Person, die Strom verbraucht

• Letztverbraucher ist also grds. 
der Anlagenbetreiber:

 tatsächliche Sachherrschaft

Bestimmung Arbeitsweise
und

wirtschaftliches Risiko
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Abgrenzung von Dritten auf dem Betriebsgelände



Erforderliche Meldung

• welche Strommengen schätzweise abgegrenzt wurden 

• die Höhe des jeweiligen EEG-Umlagesatzes

• Art, maximale Leistungsaufnahme und Anzahl der zu 
schätzenden Stromverbrauchseinrichtungen

• jeweilige Betreiber der Stromverbrauchseinrichtungen

• Begründung, weshalb die messtechnische Abgrenzung technisch 
unmöglich oder mit unvertretbarem Aufwand verbunden ist und

• umfassende Darlegung der Methode der Schätzung (keine 
Besserstellung bzgl. EEG-Umlage durch Schätzung!)



Übertragungsnetze

• Ausbaustand nach wie vor weit 
hinter Plan

• „Aktionsplan Stromnetz“

• Gesetz zur Beschleunigung des 
Energieleitungsausbaus vom 13. Mai 2019

Straffung der Verfahren

Vereinheitlichung der Entschädigungsregelungen/       
Beschleunigungszulage

Keine „Netzausbaurente“
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CO2-Ziele 2030 als Herausforderung

Sektorziele 2030 aus dem Klimaschutzplan
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Auftrag der Kommission „Wachstum, Strukturwandel, 

Beschäftigung

Erfolgreicher 

Struktur-

wandel

Lücke bei 

Klimaziel 2020 

schließen

Klimaziel 2030 

zuverlässig 

erreichen

Abschluss-

datum für 

Kohlever-

stromung



Kommissionsarbeit

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGgKn_m7PeAhWqsaQKHfBxDNIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.noz.de/deutschland-welt/politik/artikel/1566873/kohlekommission-einigt-sich-auf-zwischenbericht&psig=AOvVaw1Rx1OOpyu3XkhRqdTKJ5y9&ust=1541161540863971
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Auslaufen der Kohleverstromung

Braunkohle Steinkohle

Bis 2025: 10 Mio. Tonnen 

möglichst durch Innovationsprojekt



Strategische Ziele

• Strompreisanstieg kompensieren in Größenordnung 
mind. 2 Mrd. €/a ab 2023 

• Checkpoints 2023, 2026, 2029 und 2032 mit konsequenter 
Pflicht zur Evaluierung und Nachsteuerung

• Vollständige Umsetzung des Maßnahmenbündels

• Breiter Konsens



Wie geht’s weiter?

• Maßnahmengesetz

• Steinkohleausstiegsgesetz

• Verhandlung mit Braunkohlekraftwerksbetreibern

• Klimaschutzgesetz

• Konsens bröckelt



Klimaschutzgesetz

BMU-Entwurf

• Zielvorgaben des Klimaschutzplans gesetzlich verankert

• Minderungsziele werden jahrgangsscharf definiert

• Verantwortung zur Minderung wird den für den Sektor 
zuständigen Fachministern zugewiesen

• Zielverfehlung sanktioniert

Schicksal des Entwurfs ist mehr als ungewiss

Es bleibt die Diskussion über CO2
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CO2-Bepreisung als neues Instrument – zwei 

grundsätzliche Optionen

Preissteuerung Mengensteuerung

• In Investitionsent-

scheidungen integrierbar

• Zielerreichung ungewiss, 

Risiko volkswirtschaft-

licher Kosten

• Energienachfrage mit 

geringer

Preiselastizität

• Zielerreichung 

gesichert durch klaren 

Reduktionspfad

• Aber unsichere 

Investitionsimpulse

• erhöhter 

Umsetzungsaufwand
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Ergänzungen, Anmerkungen, Fragen?

Dr. Hermann Hüwels

DIHK Berlin


